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Reform der Erbschaftsteuer 
in Deutschland
Akzeptanz schaffen, Steuerprivilegien  
abschaffen

Zur Diskussion gestellt

Prof. Dr. Volker Grossmann  
hat den Lehrstuhl für  
Makroökonomie, internationale 
Industrie- und Wachstums- 
politik an der Universität Freiburg, 
Schweiz, inne.

Erbschaftsteuer: Geringe fiskalische Bedeutung und 
Steuerprivilegien

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer generiert in Deutsch-
land geringe Steuereinnahmen. Im Jahr 2024 betrug die 
festgesetzte Steuer rund 13,3 Mrd. Euro (Statistisches 
Bundesamt 2025a). Davon wurden rund 3,4 Mrd. Euro 
Steuern nach der sog. Verschonungsbedarfsprüfung für 
Großerwerbe (ab 26 Mio. Euro) von Betriebsvermögen 
(§28a ErbStG) erlassen. 96 % davon betrafen Schenkun-
gen, was – angesichts der Möglichkeiten, Freibeträge alle 
zehn Jahre geltend zu machen – für eine Steuervermei-
dungsplanung spricht.1 Die Steuerlast betrug am Ende für 
die betroffenen 45 Unternehmen mit 182 Mio. Euro nur 
noch den Bruchteil von 5,1 % der festgesetzten Steuer 
(Statistisches Bundesamt 2025b; eigene Berechnung). 
Abzüglich nachträglicher Steuererlässe entspricht das 

1	� Voraussetzung für die Verschonung ist, dass das nicht-begünstigte Vermögen (z. B. 
Finanzvermögen) der Empfangenden – inklusive dem übertragenen, nicht-begüns-
tigten Vermögen – weniger als 50 % des festgesetzten Steuerbetrags beträgt.

Aufkommen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer nur 
rund 1 % des gesamten Steueraufkommens. 

Bis zu einem Wert von 26 Mio. Euro pro Begünstigten 
können Unternehmensnachfolger die Regelverschonung 
(85 % Steuerbefreiung) oder die Optionsverschonung 
(100 %) nutzen (§§ 13a,b ErbStG) – bei Fortführung des 
Betriebs von fünf bzw. sieben Jahren bei Beibehaltung von 
80 bzw. 100 % der Lohnsumme (ab einer Betriebsgröße 
von mehr als 15 Mitarbeitern). Ab 26 Mio. Euro wird die 
Steuerbefreiung abgeschmolzen und sinkt ab 90 Mio. 
Euro auf null, wenn nicht die Option der Verschonungsbe-
darfsprüfung gewählt wird (§§ 13c ErbStG).

Allgemein gilt ein Freibetrag von 400 000 Euro für Kinder 
und 500 000 Euro für Ehegatten. Selbst genutztes Wohn-
eigentum kann im Erbfall unter bestimmten Bedingungen 
steuerfrei vererbt werden. Für Kinder gilt dabei eine Flä-
chengrenze von 200 m2. Die Befreiung setzt zudem eine 
unmittelbare Selbstnutzung als Hauptwohnsitz über min-
destens zehn Jahre voraus (§ 13 ErbStG). 

Der effektive Durchschnittsteuersatz beträgt für übertra-
gene Vermögen im Intervall 0,5 – 2,5 Mio. Euro gut 8 % und 
im Intervall 2,5 – 5 Mio. Euro knapp 12 %. Trotz progres-
siver Steuersätze von 7 bis 30 % für Kinder, Enkel, Eltern 
und Lebenspartner sinkt – als Folge der Ausnahmerege-
lungen – der effektive Steuersatz danach sukzessive ab, 
auf unter 8 % bei empfangenem Erbe oder Schenkung ab 
20 Mio. Euro (SVR 2025, Abb. 80).

Die enorme Entlastung durch Steuerprivilegien, vor allem 
für hohe Betriebsvermögen, wirft verfassungsrechtliche 
und ökonomische Fragen auf. Diese sind verwoben, inso-
fern mögliche Verletzungen des Gleichheitsgrundsatzes 
(Art. 3 GG) mit ökonomischen Zielen abgewogen werden. 
Dazu muss man die Steuerwirkungen kennen. 
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Wirkungen der Erbschaftsteuer im Lichte von Theorie 
und Evidenz

Piketty und Saez (2013) errechnen in einem kalibrierten, 
dynamischen Modell für Frankreich und die USA die indi-
viduell optimalen Steuersätze einer umverteilenden Erb-
schaftsteuer für ein gegebenes Aufkommensziel. Dabei 
berücksichtigen sie, dass Lohnsteuern das Arbeitsangebot 
verzerren und Erbschaftsteuern das Sparverhalten. Piketty 
und Saez kommen zu dem Ergebnis, dass bei einem Frei-
betrag von 1 Mio. US-Dollar in reicheren Industrieländern 
aus Sicht der – gemäß empfangenem Erbe – unteren rund 
85 % der Bevölkerung Erbschaftsteuersätze in Höhe von 
40 bis 70 % optimal wären. 

Nicht modelliert sind allerdings die Wirkungen auf Inves-
titionsentscheidungen von Firmen sowie Markteintritte 
und -austritte. So zeigt Tsoutsoura (2015), dass eine Re-
duktion der Steuern auf übertragene Betriebsvermögen 
in Griechenland die Weiterführung der Betriebe stark be-
günstigt und die Investitionen bestehender Betriebe erhöht 
hat. Grossmann und Strulik (2010) untersuchen mit einem 
für Deutschland kalibrierten, makroökonomischen Modell, 
wie die steuerlichen Verschonungsregeln gemäß §§ 13a,b 
ErbStG für geerbtes Betriebsvermögen die Einkommen, 
Investitionen und Entscheidungen über Eintritte und Aus-
tritte beeinflussen. Der Ansatz berücksichtigt zwei zentrale 
Mechanismen: Erstens sinkt in einem Teil der übernom-
menen Unternehmen die Qualität der Unternehmensfüh-
rung, gestützt durch empirische Befunde zu rückläufiger 
Produktivität und Profitabilität nach Eigentümerwechseln 
bzw. dem Rückzug des Gründers aus der operativen Lei-
tung. Zweitens kommt es zu Kapitalstockverlusten, wenn 
Betriebe wegen der Steuerbelastung nicht weitergeführt 
werden. Das Gesamtergebnis fällt dennoch eindeutig aus: 
Die derzeitige steuerliche Begünstigung des Betriebsver-
mögens in Deutschland geht mit niedrigeren Löhnen und 
geringerem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf einher. 
Ursache ist, dass die Privilegierung auch wenig talentierte 
Erben zur Fortführung von Unternehmen motiviert und da-
mit Neugründungen durch Unternehmertalente im Wege 
steht.2 

Wie groß sind potenziell negative Steuerwirkungen durch 
Wegzug von Steuerpflichtigen mit dem Ziel der Steuerver-
meidung? In der Schweiz war dies die Hauptdebatte vor 
dem Referendum zur Volksinitiative vom 30. November 
2025, die eine bundesweit einheitliche Erbschaftsteuer 
von 50 % für Übertragungen über einen Freibetrag von  
50 Mio. Schweizer Franken vorgesehen hat und an der 

2	� Krug und Langenmayr (2025) greifen diesen Mechanismus in einer aktuelleren 
Studie für Deutschland auf.

Wahlurne von 78,3 % der Abstimmenden abgelehnt 
wurde. In der Schweiz gibt es allerdings auch eine Ver-
mögensteuer, die den Aufkommenseffekt der abgestimm-
ten Reform bei Wegzügen deutlich reduziert hätte. Was 
die Wirkung auf Investitionen und Arbeitsplätze angeht, 
sollte man sich jedoch vergegenwärtigen, dass Wohnort 
der Firmeninhaber nicht gleich Standort der Firma ist. So 
zeigen Jacobsen et al. (2024), dass eine Erhöhung der 
Vermögensteuer in Dänemark und Schweden zwar durch-
aus signifikante Mobilität ausgelöst hat, die Auswirkungen 
auf Beschäftigung, Investitionen und BIP aber vernachläs-
sigbar waren. Zudem ist festzuhalten, dass für deutsche 
Staatsangehörige die Erbschaft- und Schenkungsteuer-
vermeidung eine längerfristige Wohnsitzverlagerung ins 
Ausland auch der Erben voraussetzt – und selbst das ver-
meidet nicht die Steuer auf übertragene, inländische Be-
triebsvermögen (§ 2 ErbStG). 

Darüber hinaus zeigt eine wachsende Literatur, dass Erb-
schaften das Arbeitsangebot reduzieren und den Ruhe-
standseintritt vorverlagern können. Brown et al. (2010) 
zeigen für die USA, dass der Erhalt einer Erbschaft die 
Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Renteneintritts um 
mehr als zwei Prozentpunkte in den kommenden zwei 
Jahren erhöht. Die Effekte sind größer für unerwartete 
Erbschaften, wie Holtz-Eakin et al. (1993) bereits in einer 
früheren Studie gezeigt haben. Für Deutschland finden 
Doorley und Pestel (2020), dass insbesondere Frauen ihr 
Arbeitsangebot nach dem Erhalt einer Erbschaft reduzie-
ren – um durchschnittlich ein bis zwei Arbeitsstunden pro 
Woche. Der Effekt ist bei unerwarteten Erbschaften und in 
Haushalten ohne Kinder größer. Ebenso zeigen Brülhart et 
al. (2025) für die Schweiz, dass der Erhalt von Erbschaften 
das Arbeitsangebot der Erben verringert und das BIP um 
1,7 % senkt. Die Ergebnisse legen nahe, dass Erbschafts-
besteuerung das Arbeitsangebot erhöht, was Kindermann 
et al. (2018) mittels eines für Deutschland kalibrierten 
Modells bestätigen. Demnach führt jeder Euro zusätzlicher 
Steuereinnahmen durch die Erbschaftsteuer zu 9 Cent hö-
heren Lohnsteuereinnahmen. 

Akzeptanz der Erbschaftsteuer: Wahrnehmung  
und Information

Aufgrund der – angesichts bestehender Freibeträge – ge-
ringen Betroffenheit der breiten Mehrheit der Bevölkerung, 
der weitestgehenden Steuerfreiheit für selbst genutztes 
Wohneigentum und der im europäischen Vergleich hohen 
Vermögenskonzentration in Deutschland (SVR 2025, Ka-
pitel 5 II) ist es wichtig zu ergründen, warum die Zustim-
mung für eine höhere Besteuerung intergenerationell über-
tragener Vermögen so gering ausfällt. Ein offensichtlicher 
Grund ist – wie jüngst in der Schweiz gut zu beobachten 

Zur Diskussion gestellt	 Forschungsergebnisse	 Daten und Prognosen



– politischer Lobbyismus durch Interessensverbände der 
Familienunternehmen, die Arbeitsplatzverluste aufgrund 
stärkerer Besteuerung hoher Vermögen suggerieren. 
Bellani et al. (2024) finden zudem, dass die breite Bevöl-
kerung in Deutschland die für sie geltenden Freibeträge 
unterschätzt und die eigene, erwartete Steuerlast über-
schätzt. Die Bereitstellung korrekter Informationen führt in 
ihrem Experiment zu einer moderaten Senkung des Anteils 
der Testteilnehmer, die die Steuer abschaffen wollen, und 
zu stärkerer Unterstützung von Erhöhungen der Erbschaft-
steuersätze. 

Der Anteil des vererbten Vermögens am Gesamtvermögen 
ist in Deutschland seit den 1970er-Jahren deutlich ge-
stiegen: von rund 20 % auf inzwischen über 50 % (Brülhart 
et al. 2018).3 Die intergenerationellen Vermögensüber-
tragungen sind stark konzentriert: Das gemäß empfange-
nem Erbe obere Zehntel erhält knapp 50 % des gesamten 
Erbschaftsvolumens, während die untere Hälfte lediglich 
rund 7 % bezieht (Baresel et al. 2021). Bastani und Wal-
denström (2021) zeigen mittels randomisierter Befragung 
in Schweden, dass die Unterstützung für Erbschaftsteuern 
signifikant, aber moderat steigt, wenn die Befragten auf 
solche Informationen hingewiesen werden. Bellani et al. 
(2024) finden für Deutschland hingegen eher vernachläs-
sigbare Effekte. 

Die Rolle von Informationsdefiziten scheint also insgesamt 
zu klein, um zu erklären, warum Erbschaftsbesteuerung in 
der breiten Bevölkerung eher unpopulär ist. So spielen si-
cher auch kulturelle Normen eine Rolle, die die Familie als 
schützenswerte Eigentumseinheit sieht. Dazu passt das 
Scheinargument der Steuergegner, das Geld sei bereits 
versteuert – ein Hinweis, den man bei der Mehrwertsteuer 
oder Vermögensteuer deutlich seltener hört. Allerdings 
zeigen Umfragen auch regelmäßig, dass die Mehrheit der 
Einwohner Deutschlands der Ansicht ist, die hohe Vermö-
gensungleichheit sei ein Problem (Bellani et al. 2024) und 
hohe Vermögen sollten stärker besteuert werden. Dazu 
passend zeigen Nekoei und Seim (2023) für Schweden, 
dass die Vermögenskonzentration längerfristig insbeson-
dere durch hohe Vermögensübertragungen ansteigt, wäh-
rend weniger große Erbschaften die Vermögensungleich-
heit eher reduzieren. 

Fazit und Reformvorschläge 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist einmalig unter 
den Steuern, indem sie Leistungsanreize erhöht und 

3	� Unter den 300 reichsten Einwohnern der Schweiz sind sogar 60 % Erben, die ins-
gesamt 75 % ihres Vermögens geerbt haben (Baselgia und Martínez 2022). Die in 
der Schweiz geborenen haben über 80 % ihres Vermögens geerbt.

gleichzeitig das Potenzial hat, die Vermögenskonzentration 
zu mindern. Letzteres reduziert nicht nur die Gefahr, dass 
sehr Vermögende politische Macht für eigene Interessen 
gewinnen (Gilens und Page 2014), sondern dient auch 
dem für die Akzeptanz marktwirtschaftlicher Ordnung 
wichtigen Ziel der Chancengleichheit (Breyer 2008). 

Die hier vorgebrachten Argumente stützen den jüngsten 
Reformvorschlag des Sachverständigenrats, die Verscho-
nungsregeln für Vermögensübertragungen über 26 Mio. 
Euro abzuschaffen. Die Begleichung der Steuerlast durch 
Verkauf von Unternehmensanteilen oder Mittelaufnahme 
am Kapitalmarkt ist in der Regel leicht möglich und kann 
sogar die Produktivität durch Impulse weiterer Eigentümer 
für die Geschäftsführung erhöhen (SVR 2025). Ebenso 
tritt der Sachverständigenrat grundsätzlich für geringere 
Verschonungsmöglichkeiten bei Übertragungen von Be-
triebsvermögen ein. In der Tat haben wir gesehen, dass die 
Steuer bereits ab Übertragungen im kleinen, einstelligen 
Millionenbereich regressiv wirkt. 

Die Studie von Grossmann und Strulik (2010) legt nahe, 
dass sogar die vollständige Streichung der Verschonungs-
regeln überlegenswert ist. Für kleinere und mittlere Unter-
nehmen könnte jedoch eine Kreditaufnahme zur Beglei-
chung der Steuerlast die Kapitalmarktfähigkeit des Unter-
nehmens beeinträchtigen, so dass über eine Ausweitung 
von Stundungsmöglichkeiten oder – ab einer bestimmten 
Unternehmensgröße – eine temporäre, stille Teilhabe des 
Staates nachgedacht werden sollte (Bach 2022). Ebenso 
könnten übertragenen Firmen in einem bestimmten Zeit-
fenster Investitionsanreize durch degressive Abschreibung 
oder verbilligte Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) angeboten werden (Grossmann 2022). 

Verteilungspolitische Ziele sprechen darüber hinaus für 
die Erhöhung der Steuersätze auch für weniger hohe Erb-
schaften und Schenkungen (Piketty und Saez 2013). Dies 
könnte wachstumsfördernd sein, wenn als Folge Eltern 
mehr Wert auf die Bildung der Kinder legen statt auf einen 
finanziellen warm glow (Grossmann und Poutvaara 2009). 

Für die Akzeptanz der Erbschaftsteuer sollten Reformvor-
schläge zusammen mit Informationen über Freibeträge 
sowie der Konzentration der Vermögen und Vermögens-
übertragungen erläutert werden. Zusätzlich sollten Politiker 
konkrete politische Ziele propagieren, die mittels zusätz-
licher Steuereinnahmen verfolgt werden. Beispiele wären 
die explizite Verknüpfung der Reform mit der Stabilisie-
rung der Rente, höheren Bildungsausgaben, der Senkung 
der Lohneinkommensteuer oder einem Grunderbe (Bach 
2020). Auch konservative und wirtschaftsliberale Kräfte 
sollten sich dabei unter dem Motto „Leistung muss sich 
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wieder lohnen“ wiederfinden und es nicht nur in Bezug auf 
das Bürgergeld, sondern auch auf leistungslose Vermö-
gensempfänge anwenden. •
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